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1. Rechtsgrundlagen 
 
1.1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBI.I, S.3634) 
 zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2023 (BGBI.I, S.394) 
 
1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017 (BGBI.I, S.3786) 
 zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI.I, S.176) 
 
1.3 Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. Nr.7, 

S.357, ber. S.416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2023 
(GBl. S.422) 

 
1.4 Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl.I, S.58), zuletzt 

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl.I, S.1802) 
 
1.5 Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 

(GBI. S.581, ber. S.698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27.06.2023 
(GBI. S.229, 231) 

 
 
2. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
2.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Ziff. 1. BauGB, §§ 1 und 11 BauNVO) 
 
2.1.1 Sondergebiet Ferienhaus- und Freizeitanlage, Wohnen und Kindergarten  (§ 11 BauNVO) 
 
2.1.2 Das Sondergebiet „Ferienhaus- und Freizeitanlage Tiergarten“ dient der Errichtung und dem  

Betrieb einer Anlage mit Ferienwohnungen und Fremdenzimmern mit zugehörigen Anlagen  
wie Spielplätzen, Tierställen und -gehegen, Frei- und Grünanlagen und Verkehrsanlagen  
sowie angeschlossener Gastronomie, eines Kindergartens und Wohnnutzung sowie einer  
Adventure-Golf-Anlage. 
Die jeweilige Nutzung ergibt sich aus dem Planeinschrieb. 

 
2.1.3 Im Sondergebiet sind maximal zulässig: 
 30 Fremdenzimmer 
 45 Ferienwohnungen 
 1 Kindergarten 
 Gastronomie (Gebäude 3 und 4) 
 1 gewerbliche Lagerhalle für Gartengestaltung bis zur Beendigung dieser Nutzung. Nach  

dieser Nutzung ist nur noch eine Nutzung als Lager für Maschinen und Geräte des Ferienhofs 
zugelassen. Zusätzlich ist diesem Gebäude ist auch Gastronomie zugelassen.. 
1 Wohnung für den Vorhabensträger (Wohnung 1) 
2 Wohnhäuser (Wohnhaus 2 und Wohnhaus 3) 
1 Kiosk mit Materiallager, Toiletten, Verkauf und Bewirtung für die Adventure-Golf-Anlage 

 
2.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Ziff. 1 BauGB. §§ 16 – 21a BauNVO) 
 
2.2.1 Überbaubare Grundstücksfläche 
 Der im Baufenster eingetragene Wert stellt die jeweils maximal überbaubare Grundstücks- 

fläche innerhalb des Baufensters für bauliche Anlagen dar. 
Bezogen auf das Plangebiet dürfen maximal 4.725 m2 mit Gebäuden überbaut werden. 

 
2.2.2 Höhe baulicher Anlagen 
 maximale Gebäudeoberkante ab EFH sowie für bauliche Anlagen 
 für die Gebäude 1 – 4: 8,0 m 
 für das Gebäude 5: 12,10 m 
 für das Gebäude 6: 8,0 m 
 für die Gebäude 7 – 9: 9,0 m 

für das Gebäude 10: 6,0 m 
 für die Gebäude 11 – 12: 8,0 m 
 für das Gebäude 13: 11,0 m 
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 für das Gebäude 14: 5,0 m 
 für das Gebäude 15: 6,0 m 
 Als Gebäudeoberkante wird der höchste Punkt der Dachhaut gemessen. 
 
2.3 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Ziff. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

  

 
Baugrenze

Innerhalb des Gefahrenbereiches Wald gilt § 4 Abs. 3 Landesbauordnung Baden-
Württemberg. 

 
2.4 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Ziff.2 und 4 BauGB, § 14 BauNVO) 
 Garagen sind nur innerhalb der mit Baugrenzen umfassten Baufenster zugelassen. 

Es dürfen über die im Plan mit „ST“ dargestellten Stellplätze maximal 35 weitere Stellplätze  
bzw. maximal 440 m2 weitere Stellplatzfläche hergestellt werden. 
Überdachte Stellplätze sind nur auf den mit ST gekennzeichneten Flächen und in einer 
Maximalanzahl von 40 Stück zugelassen. Nicht überdachte Stellplätze und Nebenanlagen  
sind im gesamten Plangebiet zugelassen. 

 
2.5 Höhenlage der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 3 BauGB) 
 Die maximal zulässige Erdgeschossfußbodenhöhe beträgt für die 
 Gebäude 1: 544,50 
 Gebäude 2: 544,60 
 Gebäude 3: 544,30 
 Gebäude 4: 545,40 
 Gebäude 5: 545,60 
 Gebäude 6: 543,50 
 Gebäude 7 - 9: 544,70 
 Gebäude 10: 546,60 

Gebäude 11: 544,60 
 Gebäude 12: 544,50 
 Gebäude 13: 545,10 
 Gebäude 14: 545,30 
 Gebäude 15: 547,00 

Als EFH gilt die Rohfußbodenhöhe. Höhenangaben in m ü.NHN (Höhenbezugssystem 
DHHN92). 

 
2.6 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Ziff. 11 BauGB) 

 

 
Öffentliche Verkehrsfläche

 
Private Verkehrsflächen, insbesondere Straßen, Wege und Stellplätze 
zur inneren Verkehrserschließung der Anlage 
Für diese Verkehrsflächen wird ein Geh- und Fahrrecht zugunsten der 
Allgemeinheit nach § 9 Abs. 1 Ziff. 21 BauGB festgesetzt

2.7 Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Ziff. 15 BauGB) 

  

 
Private Grünanlagen und Freiflächen zur Eingrünung der Anlage

 

 
Spielplatz

  

 
Fläche für Kleintiergehege 
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Fläche für Adventure-Golf-Anlage 
Zur landschaftlichen Einbindung ist das Gebiet von Osten 
landschaftstypisch einzugrünen.

 
2.8 Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft 

(9 Abs. 1 Ziff. 20 und 25a und b BauGB) 

  

 
Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als Ausgleichsfläche 
/Ausgleichsmaßnahme. 
Die Ausgleichsflächen umfassen die dornstrauchreichen 
Feldheckenstreifen am Nordrand des Gebiets und die Streuobstwiese 
am Nordwestrand des Gebiets. Als Bäume innerhalb der Ausgleichs-
flächen sind ausschließlich Obst-Hochstämme (v.a. Apfel, Birne, 
Kirsche und Walnuß) zu pflanzen. 

  

 
Pflanzgebot Laubbäume auf variablem Standort zur Eingrünung der 
Verkehrsflächen und der Stellplätze, eine Verschiebung des 
Baumstandortes entlang der  Verkehrsflächen ist zulässig. Anstelle 
von Laubbäumen können auch Obst-Hochstämme gepflanzt werden. 
Die Arten sind aus Pflanzliste 1 auszuwählen.

  

 
Pflanzgebot Hecke als Ausgleichsmaßnahme mit einer mindestens 3-
reihigen dornstrauchreichen Hecke mit standortgerechten, heimischen  
Laub-Sträuchern. Der Anteil der Dornsträucher sollte bei mindestens 
50 % liegen. Der Pflanz- und Reihenabstand sollte 1,00 – 1,50 m 
betragen. 
Die Arten sind aus Pflanzliste 2 auszuwählen.

 
Am östlichen Gebietsrand ist zur Eingrünung entlang der Adventure-Golf-Anlage ein 5 m  
breiter Streifen bestehend aus festgesetzten Heckenabschnitten und Bäumen sowie offenen  
Gras- und Hochstaudenfluren zu pflanzen. 
 
Für die Dacheindeckung sind Kupfer, Zink und Blei sowie Dacheindeckungsmaterial mit  
Anteilen dieser Metalle nicht zugelassen. 
 
Bodenversiegelungen sind auf das notwendigste Maß zu beschränken. 
 
Parkplätze, Stellplätze und befestigte Hofflächen 
Park- und Stellplätze dürfen nur mit wasserdurchlässigen Belägen (z.B. Rasenpflaster, Rasen- 
gittersteine, Drainpflaster, Schotterrasen usw.) befestigt werden um den schnelleren Abfluss  
des Niederschlagswassers zu verringern. Wasserdurchlässige Asphalt- und Betonbeläge sind  
nicht zulässig. Für die übrigen befestigten Flächen sind soweit als möglich ebenfalls  
wasserdurchlässige Beläge zu verwenden. Das Oberflächenwasser der Flächen ist nach  
Möglichkeit breitflächig über die angrenzenden Grünflächen zu versickern um die Grund- 
wasser-Neubildungsrate weitgehend zu erhalten. 
 
Außenbeleuchtung 
Zum Schutz nachtaktiver Insekten (wegen der Nähe zu Schussen, Steeger See und  
Haslacher Bach) wird für die Dauer-Beleuchtung von Straßen, Stellplätzen, Höfen und  
Zufahrten die Verwendung insektenfreundlicher Leuchtentypen mit geringem UV-A-Anteil  
festgesetzt (LED-Lampen mit einer Farbtemperatur vom 3.000 – 3.500 Kelvin). Die  
Beleuchtung muss nach oben und zur Seite abgeschirmt und in Richtung naturnaher Bereiche  
abgeblendet werden. Für Außenbeleuchtungen an Gebäuden sind Bewegungsmelder zu  
verwenden, die sicherstellen, dass die jeweilige Beleuchtung nur für eine kurze Zeitspanne  
eingeschaltet werden. Die nächtliche Beleuchtung ist bis maximal 24 Uhr zulässig. 

 
2.9 Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des $ 1a BauGB und ihre Zuordnung 

(§ 9 Abs. 1a BauGB) 
Die planintern nicht zu kompensierenden Eingriffe sind außerhalb des Planungsgebiets durch 
die ökologische Aufwertung von Lebensräumen auszugleichen. Der Ausgleich erfolgt ca. 100 
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m östlich des Vorhabens auf Flst. 355 (Gemarkung Aulendorf, Gemeinde Aulendorf) und ca. 
750 m nördlich des Vorhabens auf Flst. 397 (Gemarkung Aulendorf, Gemeinde Aulendorf). 
Zusätzlich erfolgt ein Ausgleich direkt an den nordwestlichen Gebietsrand angrenzend auf 
Flst. 355 (Gemarkung Aulendorf, Gemeinde Aulendorf) 

 
 Planexterner Ausgleich auf Flst. 355 

Ein bis jetzt landwirtschaftlich intensiv genutztes Grünland (5 – 6 Schnitte/Jahr) mit einer  
Fläche von 0,81 ha wird durch Extensivierung ökologisch aufgewertet. 

 
 
Planexterner Ausgleich auf Flst. 397 
Ein bis jetzt landwirtschaftlich intensiv genutztes Grünland (5 – 6 Schnitte/Jahr) entlang der 
Schussen und entlang des Haslacher Bachs mit einer Fläche von 1,50 ha wird durch 
Extensivierung ökologisch aufgewertet. 
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Für die zwei vorgenannten Maßnahmen wird folgendes Nutzungsregime festgesetzt: 
 
- 2-malige Mahd der Wiesen im Jahr mit Abräumen des Mähguts. Der erste Schnitt kann ab 1. 
Juni, der 2. Schnitt nicht vor dem 15. August erfolgen. Bei entsprechendem Aufwuchs ist im 
Herbst auch ein 3. Schnitt zulässig. Zur Ausmagerung der Fläche sind max. 2 Jahre 
bis zu max. 4 Schnitte ohne Schnittzeitbegrenzung zulässig. 
 
- Eine mineralische Stickstoff-Düngung und eine Gülle-Düngung der Fläche sind nicht 
zulässig. Zur Förderung des Kräuterreichtums kann, in Abstimmung mit dem Umweltamt des 
Landratsamts Ravensburg, eine Festmistgabe mit bis zu 90 dt/ha bzw. alternativ eine 
mineralische Phosphor-Kali-Düngung mit bis zu 35 kg P2O5/ha und 60 kg K2O/ha einmal 
alle 3 Jahre zulässig. Durchgeführte Düngungen sind schriftlich zu dokumentieren (Datum 
und Art der Düngung) und auf Verlangen dem Landratsamt vorzulegen. Eine Düngung im 
Gewässerrandstreifen von 10 m Breite ist nicht zulässig. 
 
- Am Gewässerrand von Haslacher Bach und Schussen (Flst. 397) ist ein mindestens 2 m 
breiter Streifen entlang des Gewässers der gelenkten Sukzession zu überlassen (keine 
Nutzung, Entwicklung zu Uferhochstaudensaum; evtl. gelegentliche abschnittweise Pflege im 
Abstand von 3-5 Jahren nur in Absprache mit dem Umweltamt des Landratsamts). 
 
- Auf Flst. 355 sind am östlichen und westlichen Rand insgesamt 5 Heckenstreifen mit einer 
Gesamtlänge von mindestens 120 m anzulegen. Es sind mindestens dreireihige 
Heckenstreifen zu pflanzen. Es sind gebietsheimische Gehölze (Herkunftsgebiet 9 
Alpenvorland) zu verwenden, ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen. 
 
- Auf Flst. 355 ist zur Förderung einer kräuterreichen Wiese eine Streifeneinsaat mit einer 
Wiesenblumenmischung vorzunehmen. Auf insgesamt ca. 300 m Länge und in einer Breite 
von ca. 3 m sind in einem Abstand von ca. 15 m 2 Streifen aufzufräsen und mit einer 
regionalen Wiesenblumenmischung (Herkunftsgebiet Alpenvorland) einzusäen. Ein 
Herkunftsnachweis ist vorzulegen. 

 
Pflanzung einer Streuobstwiese auf Flst. 355 
Es sind hochstämmige Obstbäume (mind. 80% Apfel, Birne, Hochstammkirschen, 
Walnuß, …) mit einem Stammumfang von mind. 8-10 cm als Streuobstwiese zu pflanzen. Der 
Pflanzabstand der Bäume, in der Reihe und zwischen den Reihen, sollte 12 – 15 m aufweisen 
und muss mindestens 12 m betragen. Von Zufahrtswegen sind mindestens 5 m 
Pflanzabstand, von Flurstücksgrenzen (zu Nachbargrundstücken) ebenfalls mindestens 5 m 
Pflanzabstand einzuhalten. 
Es sind Obsthochstämme (Pflanzqualität, 2xv) aus der regionalen Sortenliste des KOB zu 
verwenden mit einem Astansatz von 1,6 bis 1,8 m. Die Pflanzung erfolgt mit Pflock, Anbinde-
material, Fegeschutz und Wühlmausschutz. 
Es wird die Verwendung resistenter bzw. unempfindlicher Sorten hinsichtlich Feuerbrand und 
Schorf (RE-Sorten) empfohlen. Zum Schutz vor Mäusefraß wird zur Verwendung von Wühl-
mauskörben aus unverzinktem Drahtgeflecht geraten. Zum Schutz der jungen Obstbaum-
kronen wird für einige Jahre das Aufstellen von 2-3 Ansitzstangen für Greifvögel empfohlen. 
Abgängige Obstbäume sind vollständig zu ersetzen. Die Obstbäume benötigen eine intensive 
Pflege in den ersten 10 Jahren mit Leitastschnitt und nahezu jährlichem Kronenschnitt. Dies 
ist zu gewährleisten. Alle Hochstammobstbäume sind mindestens alle 3 Jahre einem 
fachgerechten Pflegeschnitt zu unterziehen. Auf die Empfehlungen „Kronenpflege alter 
Obsthochstämme, Kompetenz-zentrum Obstbau-Bodensee H.-T. Bosch, 2010, PLENUM-
Projekt“ wird verwiesen. Hierbei müssen auch die Misteln ausgeschnitten werden. Totholzäste 
sollten als Habitatstrukturen wo möglich belassen werden. 
 
Das bestehende Grünland im Bereich der vorgesehenen Streuobstwiese ist von intensiv 
genutztem Grünland zu Extensivgrünland zu entwickeln. Für die Entwicklung zu extensiv 
genutzten Fett-, Feucht- und Nasswiesen wird folgendes Nutzungsregime für die Flächen 
festgesetzt: 
- 2-malige Mahd der Wiesen im Jahr mit Abräumen des Mähguts. Der erste Schnitt kann ab 1. 
Juni, der 2. Schnitt nicht vor dem 15. August erfolgen. Bei entsprechendem Aufwuchs ist im 
Herbst auch ein 3. Schnitt zulässig. Zur Ausmagerung der Fläche sind max. 2 Jahre 
bis zu max. 4 Schnitte ohne Schnittzeitbegrenzung zulässig. 
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- Eine mineralische Stickstoff-Düngung und eine Gülle-Düngung der Fläche sind nicht 
zulässig. Zur Förderung des Kräuterreichtums ist eine Festmistgabe mit bis zu 90 dt/ha bzw. 
alternativ eine mineralische Phosphor-Kali-Düngung mit bis zu 35 kg P2O5/ha und 60 kg 
K2O/ha einmal alle 2 Jahre zulässig. Durchgeführte Düngungen sind schriftlich zu 
dokumentieren (Datum und Art der Düngung) und auf Verlangen dem Landratsamt 
vorzulegen. 

 
 
Aus dem bislang rechtskräftigen Bebauungsplan ist nachfolgende Maßnahme umzusetzen: 

 
Extensivierung und Wiedervernässung auf Flst. 360/1 
Für die Wiedervernässung sind auf einer Fläche von ca. 6.500 m2  die vorhandenen Drainagen 
unbrauchbar (z. B. durch Unterbrechung oder Verschließen) zu machen und der Grund-
wasserspiegel durch geeignete Staumaßnahmen dauerhaft auf 10-20 cm unter Flur 
anzuheben. Hierzu wird der Wasserspiegel im angrenzenden wasserführenden Graben durch 
Staubretter oder kleine Sohlrampen entsprechend angehoben. Zusätzlich sind auf der Fläche 
2-3 schicht- oder rundwassergespeiste Flachgewässer mit je 150-400 m2 Wasserfläche 
anzulegen. 
Für die Extensivierung der Fläche wird folgendes Mahdregime vorgeschlagen:  
2-malige Mahd der Wiese im Jahr mit Abräumen des Mähguts. Der erste Schnitt soll ab 01. 
Juni, der 2. Schnitt nicht vor dem 15.8. erfolgen. Zur Ausmagerung kann die Fläche in einem 
Zeitraum von bis zu 5 Jahren noch 3-4mal im Jahr gemäht werden. Der 1. Schnitt kann in 
dieser Zeit auch vor dem 1. Juni stattfinden. Eine mineralische Düngung der Fläche ist nicht 
zulässig. Zur Förderung des Kräuterreichtums kann in Absprache mit dem Umweltamt des 
Landkreises eine gelegentliche Festmistgabe bzw. alternativ eine mineralische Phospor-Kali-
Düngung erfolgen. Je nach Entwicklung der Fläche kann in Absprache mit dem 
Umweltschutzamt nach einigen Jahren auch eine Modifizierung der Auflagen und der Nutzung 
(z.B. Reduzierung auf 1 Sommer-Schnitt, Extensivbeweidung) vereinbart 
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werden.

 
2.10 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

(§ 9 Abs. 7 BauGB)
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3. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 74 LBO) 
 
3.1 Dachform, -neigung und -gestaltung 

Mit Ausnahme von Nebenanlagen, Garagen und überdachten Stellplätzen sind nur Sattel- 
oder Walmdächer mit einer Neigung von mindestens 23 Grad und maximal 50 Grad zulässig. 
Gebäudedächer sind mit roten rotbraunen bzw. braunen Farbtönen auszuführen. 
Die Dacheindeckung bzw. die Dachfläche darf nicht glänzend und grundsätzlich nicht 
reflektierend oder verspiegelt sein. 

 
3.2 Fassaden 

Die Fassaden dürfen nicht glänzend und grundsätzlich nicht reflektierend oder verspiegelt sein 
Als Fassadenfarben sind nur helle und gedeckte Farben zulässig, grelle Farben sind nicht 
zulässig. 

 
3.3 Werbeanlagen 

Mit Ausnahme von unbeleuchteten Werbeanlagen bis zu 1 x 1 m an den Gebäuden für  
Gastronomie (3 und 4) sind Werbeanlagen nicht zugelassen. 

 
3.4 Entwässerung 

Das Niederschlagswasser von befestigten Flächen ist ausschließlich zu versickern oder 
gedrosselt in einen Vorfluter einzuleiten. Insbesondere das Niederschlagswasser von 
Verkehrsflächen ist vorwiegend breitflächig in den angrenzenden Grünflächen flächenhaft zu 
versickern. Diese Versickerung hat grundsätzlich über eine mindestens 30 cm starke 
Oberbodenschicht zu erfolgen. Soll Niederschlagswasser in einen Vorfluter eingeleitet 
werden, so muss eine Retentionsanlage nach DWA-Arbeitsblatt A 117 ausgeführt werden. Es 
muss ein Retentionsvolumen von mindestens 3 m3/100 m2 Ared ausgeführt werden. 
 

3.5 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der örtlichen Bauvorschriften
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4. ANHANG 
 
4.1 Pflanzlisten 
 
4.1.1 Pflanzliste 1 
 In Verbindung mit Pflanzgebot Laubbäume wird die Art der Gehölze wie folgt festgesetzt: 
 Die zu pflanzenden Laub-Bäume (Pflanzqualität Bäume: Stamm-Umfang mind. 10 – 12 cm)  

sind aus der nachfolgenden Pflanz-Liste einheimischer und standortgerechter Gehölze  
auszuwählen (§ 9 Abs.1 Nr. 25a BauGB): 
Spitz-Ahorn (in Sorten)    Acer platanoides spec. 
Berg-Ahorn (in Sorten)    Acer pseudoplatanus spec. 
Hain-Buche     Carpinus betulus 
Esche (in Sorten)    Fraxinus excelsior spec. 
Trauben-Eiche     Quercus petraea 
Stiel-Eiche     Quercus robur 
Winter-Linde     Tilia cordata 
Sommer-Linde     Tilia platyphyllos 
Obst-Hochstämme 

 
4.1.2 Pflanzliste 2 
 In Verbindung mit Pflanzgebot Hecke wird die Art der Gehölze wie folgt festgesetzt: 
 Die zu pflanzenden Sträucher sind au der nachfolgenden Liste gebietsheimischer und  

standortgerechter Gehölze auszuwählen (§ 9 Abs.1 Nr. 25a BauGB): 
Berberitze     Berberis vulgaris 
Haselnuss     Corylus avellana 
Pfaffenhütchen     Euonymus europaeus 
Liguster     Ligustrum vulgare 
Rote Heckenkirsche    Lonicera xylosteum 
Schlehe     Prunus spinosa 
Kreuzdorn     Rhamus catharticus 
Feldrose     Rosa avensis 
Hundsrose     Rosa canina 
Salweide     Salix carpea 
Purpurweide     Salix purpurea 
Schwarzer Holunder    Sambucus nigra 
Wolliger Schneeball    Viburnum lantana 
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5. SONSTIGE UNVERBINDLICHE ZEICHNERISCHE DARSTELLUNGEN 
 
 

 
Abgrenzung Flächennutzungsplan 
 

  

 
Flurstücksgrenze

  

 
Nutzungsartgrenze 
 

 

 
Flurstücksnummer 
 

  

 
bestehende Gebäude 
 

  

 
Überschwemmungsfläche HQextrem 
 

  

 
HQ100 - Linie 
 

  

 
bestehende Bäume 
 

  

 
Stellplätze 
 
 

  

 
Waldabstand
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6. HINWEISE 
 
6.1 Archäologie 
 
a) Der bevorstehende Beginn der Erdarbeiten (Oberbodenabtrag) ist wenigstens 3 Wochen vor  

geplantem Termin schriftlich beim Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium  
Stuttgart anzuzeigen. Ansprechpartnerin ist: Ansprechpartnerin ist: Dr. Julia Goldhammer, 
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Fischersteig 9, 78343 
Gaienhofen‐Hemmenhofen, Tel.07735‐93777‐126, Mail: julia.goldhammer@rps.bwl.de.

 
b) Erdarbeiten sind bei archäologischer Begleitung durch die Archäologische Denkmalpflege  

durchzuführen.
 
c) Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde 

entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder 
der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, 
Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige 
Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in 
unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 
DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz 
ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen 
sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 

 
6.2 Planexterne Ausgleichsmaßnahmen 
 Die Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich ergibt die Notwendigkeit der Ausweisung von  

Ausgleichsflächen außerhalb des Plangebiets. Aus diesem Grund werden diesem Plangebiet  
Ausgleichsmaßnahmen auf den Flurstücken 355 und 397 (jeweils Gemarkung  
Aulendorf) entsprechend der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zugeordnet. 

 
6.3 Hochwasservorsorge 
 Bei der westlichen Zufahrtsstraße, welche sich im Plangebiet befindet und ca. ab HQ50  

überflutet wird, handelt es sich um eine bestehende bauliche Anlage. Sofern künftig bauliche 
Veränderungen an der Straße geplant sind, darf sich dadurch das Hochwasserabfluss- 
verhalten nicht nachteilig verändern. Bauliche Veränderungen müssen mit der unteren  
Wasserbehörde abgestimmt werden (§§ 77, 78 WG). Im nordöstlichen Bereich des Plan- 
Gebietes grenzt die Überflutungsfläche HQ100 unmittelbar an das Plangebiet an, befindet sich 
jedoch noch knapp ausserhalb. Aus Gründen der Hochwasservorsorge wird jedoch aus- 
drücklich darauf hingewiesen, dass im Plangebiet bei außergewöhnlichen Extremhochwasser- 
ereignissen (z.B. mehr als HQ100 oder HQextrem) Überflutungen auftreten können. 
Es sollten allerdings Regeln beachtet werden, um Hochwasserschäden zu vermindern und zu  
vermeiden. Gebäude sollten „hochwasserangepasst“ geplant und gebaut werden. Hinweise  
hierzu stellt u.a. das Land Baden-Württemberg auf der Homepage 
www.hochwasserbw.de zur Verfügung. 

 
6.4 Altlasten 
 Im östlichen Bereich des Plangebietes liegt die dokumentierte Altablagerung „Seeschachen“  

(Flächennummer 159) Der Altlastenverdacht ist ausgeräumt. Es besteht kein weiterer  
Handlungsbedarf. 
Aufgrund der Schadstoffanteile, die im Rahmen der Untersuchung festgestellt wurden oder  
aufgrund sonstiger konkreter Hinweise kann bei Eingriffen in den Untergrund stellenweise  
verunreinigtes Erdmaterial angetroffen werden, das ggf. entsprechend den abfall- und boden- 
schutzrechtlichen Bestimmungen zu verwerten bzw. zu entsorgen ist. Tiefbau- 
arbeiten/Aushubarbeiten im Bereich der Altablagerung sind von einem Fachbauleiter Altlasten  
zu überwachen. 

 
6.5 Bodenschutz 

Hochwertigen Böden sollten vor Vergeudung und Vernichtung geschützt werden. D.h. 
Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu beschränken (§ 1a BauGB) und bei 
Abtrag, Lagerung und Transport des Oberbodens ist auf einen sorgsamen und schonenden 
Umgang zu achten, um Verdichtungen, Vermischungen mit anderen Bodenarten oder 

http://www.hochwasserbw.de/
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Bauschutt zu vermeiden (Minimierung des Eingriffes in den Boden). Überschüssiger 
Oberboden ist einer sinnvollen, möglichst hochwertigen Verwertung zuzuführen, z.B. Auftrag 
auf landwirtschaftlichen Flächen, Gartenbau (ebenfalls zur Minimierung des Eingriffes).  
- Bei der Bauausführung ist auf einen fachgerechten und schonenden Umgang mit dem 
Boden zu achten, entsprechend der Darstellung in der Broschüre „Bodenschutz beim Bauen“. 
https://www.rv.de/site/LRA_RV_Responsive/get/params_E2012510773/18658595/Flyer-LK-
Bodenschutz.pdf.  
- Die DIN 19731 („Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Bodenmaterial“) und DIN 18915 
(„Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“) und DIN 19639 „Bodenschutz bei 
Planung und Durchführung von Bauarbeiten“ sind bei der Bauausführung einzuhalten.  
- Zur Sicherstellung des fachgerechten Umgangs mit dem Boden werden die Planung und die 
Umsetzung der Bodenschutzmaßnahmen, entsprechend der Liste „Bodenschutz bei 
Baumaßnahmen“ sowie die Begleitung der Bodenarbeiten durch eine bodenkundliche 
Fachkraft empfohlen.  
- Durch planerische Maßnahmen ist der Bodenaushub zu reduzieren.  
- Bei Abtrag, Lagerung und Transport des Oberbodens ist auf einen sorgsamen und 
schonenden Umgang zu achten, um Verdichtungen oder Vermischungen mit anderen 
Bodenhorizonten zu vermeiden. Zu Beginn der Baumaßnahmen ist der anstehende humose 
Boden abzuschieben und bis zur Wiederverwertung in profilierten Mieten ohne Verdichtungen, 
getrennt nach Oberboden und kulturfähigem Unterboden zu lagern. Die Mieten sind mit 
tiefwurzelnden Gründüngungspflanzenarten zu begrünen. Die Bodenhorizonte sind beim 
Ausbau sauber nach Oberboden, kulturfähigem Unterboden und unerwittertem 
Untergrundmaterial zu trennen, getrennt zu lagern und bei einer Wiederverwertung vor Ort 
möglichst entsprechend ihrer ursprünglichen Schichtung, bei Wiederherstellung von 
Grünflächen verdichtungsfrei wieder einzubauen.  
- Überschüssiger Boden sollte einer sinnvollen möglichst hochwertigen Verwertung zugeführt 
werden, z.B. Auftrag auf landwirtschaftlichen Flächen, Gartenbau. Einer Vor-Ort-Verwertung 
des Erdaushubs ist grundsätzlich Vorrang einzuräumen (dies ist frühzeitig in Planung zu 
berücksichtigen).  
- Böden auf nicht überbauten Flächen sind möglichst vor Beeinträchtigungen zu schützen, ggf. 
eingetretene Verdichtungen nach Ende der Bauarbeiten zu beseitigen z.B. durch 
Tiefenlockerung und Ersteinsaat mit tiefwurzelnden Pflanzen.  
- Künftige Grün- und Retentionsflächen sind während des Baubetriebs vor 
Bodenbeeinträchtigungen wie Verdichtungen durch Überfahren oder Missbrauch als 
Lagerfläche durch Ausweisung und Abtrennung als Tabuflächen zu schützen.  
Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. -
vermischung mit Bodenmaterial ausgeschlossen werden. 

 
6.6 Artenschutz 
 Bei einem Abbruch von bestehenden Gebäuden muss geklärt werden, dass der Eingriff keine  

Auswirkungen auf streng geschützte Arten nach § 44 Abs. 1 BNatSchG hat. 
 
6.7 Grundwasser 

Grundwasserbenutzungen bedürfen in der Regel einer wasserrechtlichen Erlaubnis gem. §§ 
8,9,10 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Diese ist bei der Unteren Wasserbehörde beim 
Landratsamt Ravensburg zu beantragen. Die für das Erlaubnisverfahren notwendigen 
Antragsunterlagen müssen nach § 86 Absatz 2 WG von einem hierzu befähigten 
Sachverständigen gefertigt und unterzeichnet werden. Ein Formblatt über die notwendigen 
Unterlagen ist bei der Unteren Wasserbehörde erhältlich. Eine Erlaubnis für das 
Zutagefördern und Zutageleiten von Grundwasser zur Trockenhaltung einer Baugrube kann 
grundsätzlich nur vorübergehend erteilt werden.  
Die unvorhergesehene Erschließung von Grundwasser hat der Unternehmer gem. § 49 
Absatz 2 WHG bei der Unteren Wasserbehörde des Landratsamtes unverzüglich anzuzeigen. 
Die Untere Wasserbehörde trifft die erforderlichen Anordnungen. 
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